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Fakultät für Agrarwissenschaften:  

Nach Beschluss des Fakultätsrates der Fakultät für Agrarwissenschaften vom 24.01.2013 

hat das Präsidium am 12.02.2013 das Siegel der Fakultät für Agrarwissenschaften bestätigt 

(§ 1 Abs. 2 Satz 3 der Grundordnung der Georg-August-Universität Göttingen (GO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.2010 (Amtliche Mitteilungen Nr. 58/2010 S. 6347), 

zuletzt geändert durch Beschluss des Senats vom 05.09.2012 (Amtliche Mitteilungen Nr. 

3/2013 S. 21); § 2 Abs. 2 Satz 2 der Richtlinie für die Benutzung der Siegel der Georg-

August-Universität Göttingen in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.2012 

(Amtliche Mitteilungen I Nr. 20 S. 1050)). 

Das Fakultätssiegel wird nachfolgend bekannt gemacht: 
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Studierendenschaft: 

Die Studierendenschaft der Georg-August-Universität Göttingen hat laut Feststellung des 

studentischen Wahlausschusses vom 30.01.2013 durch Urabstimmung im Zeitraum 22. bis 

24.01.2013 die folgenden Beschlüsse gefasst, die nachfolgend bekanntgemacht werden:  

 

1. Bahnsemesterticket 

Es soll zum Wintersemester 2013/2014 für den Zeitraum von zwei Semestern verpflichtend 

für alle Studierenden ein Bahnsemesterticket eingeführt werden, das den folgenden 

Leistungsumfang hat: 

Benutzung der Züge der metronom Eisenbahngesellschaft mbH in Niedersachsen und 

Bremen sowie bis Hamburg Hbf., Benutzung der Züge der erixx GmbH, Benutzung der Züge 

der cantus Verkehrsgesellschaft mbH auf den Strecken Göttingen – Eichenberg, Eichenberg 

-Kassel Hbf. / Bhf. Wilhelmshöhe, Eichenberg - Haunetal und Bebra - Eisenach, Benutzung 

der Züge (RE, RB) der DB Regio in Niedersachsen, Bremen und auf der Strecke Walkenried 

– Nordhausen; Benutzung der Züge der S-Bahn Hannover außer der Strecke Bad Pyrmont - 

Paderborn, Benutzung der Züge der S-Bahn Hamburg auf der Relation Hamburg - Harburg – 

Stade, Benutzung der Züge der Arriva (ARR) auf der Strecke Leer – Weener; 

und zugleich § 1 Abs. 4 der Beitragsordnung der Studierendenschaft um den Satz: „Für das 

Bahnsemesterticket erhebt die Studierendenschaft im Wintersemester 2013/2014 einen 

zusätzlichen Beitrag von 82,61 Euro und im Sommersemester 2014 einen zusätzlichen 

Beitrag von 82,31 Euro.“ ergänzt werden. 

 

2. Kunst- und Kultursemesterticket 

Es soll zum Wintersemester 2013/2014 für den Zeitraum von zwei Semestern verpflichtend 

für alle Studierenden ein Kunst- und Kulturticket eingeführt werden, das den folgenden 

Leistungsumfang hat: Kostenloser Eintritt im Deutschen Theater bei allen Eigenproduktionen 

ab drei Tagen vor dem Aufführungstermin und an der Abendkasse, kostenloser Eintritt an 

der Abendkasse im Apex bei allen Eigenproduktionen, kostenloser Eintritt in der Sammlung 

der Gipsabgüsse sowie kostenloser Eintritt bei drei Führungen pro Semester durch die 

Sammlung an festgesetzten Terminen, für die sich vorher über den AStA angemeldet 

werden muss, kostenloser Eintritt im Theater im OP, kostenloser Eintritt in der 

Ethnologischen Sammlung, kostenloser Eintritt in die Musikinstrumentensammlung, 

kostenloser Eintritt in das Geowissenschaftliche Museum, kostenloser Eintritt in das 

Zoologische Museum, kostenloser Eintritt in der Kunstsammlung (Universität), kostenloser 

Eintritt in das Städtische Museum und die Kunstausstellungen im Alten Rathaus, Garantie, 

dass kostenlose Veranstaltungen im KAZ weiterhin kostenlos bleiben, kostenloser Eintritt zur 
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Blues’n’Boogie Küche, zu Tanzveranstaltungen am Samstag und 2,00€ Ermäßigung bei 

Konzerten im Vorverkauf und Eintrittskarten zu Konzerten an der Abendkasse zum 

Vorverkaufspreis im EXIL, Eintrittskarten für das Göttinger Symphonie Orchester für den 

symbolischen Preis von 1,00€ an der Abendkasse, eine Ermäßigung von 5,00€ bei 

Konzerten in der Musa, freier Eintritt an allen Montagen (Houseband, Querbeat-Session, 

Spielstunde), Mittwochen (Salsa), bei der Jam-Session und Improsant im Nörgelbuff, 

kostenloser Eintritt bei Vorreservierungen und an der Abendkasse im Jungen Theater, 

Garantie, dass kostenlose Veranstaltungen im Künstlerhaus weiterhin kostenlos bleiben, 

kostenloser Eintritt in Veranstaltungen des Kunstvereins im Künstlerhaus, kostenloser Eintritt 

im Literarischen Zentrum 2013/2014 und zugleich § 1 Abs. 4 Satz 9 der Beitragsordnung der 

Studierendenschaft um den folgenden Teilsatz ergänzt werden: „und im Sommersemester 

2014“. 

 

Aufgrund des Ergebnisses der Urabstimmung tritt gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 der 

Organisationssatzung der Studierendenschaft der Georg-August-Universität Göttingen 

(OrgS) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.03.2004 (Amtliche Mitteilungen  

Nr. 3/2004 S. 216), zuletzt geändert durch Ordnung vom 31.01.2011 (Amtliche Mitteilungen 

Nr. 7/2011 S. 431), folgende Änderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 13.04.2006 (Amtliche Mitteilungen Nr. 4/2006 S. 197), 

zuletzt geändert am 15.11.2012 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 40/2012 S. 2126) in Kraft:  

§ 1 Abs. 4 der Beitragsordnung der Studierendenschaft wird wie folgt geändert:  

 

(4) 1Für das Bahnsemesterticket erhebt die Studierendenschaft im Wintersemester 

2008/2009 einen zusätzlichen Betrag von 63,29 Euro und im Sommersemester 2009 einen 

zusätzlichen Beitrag von 62,29 Euro. 2Für das Bahnsemesterticket erhebt die 

Studierendenschaft im Wintersemester 2009/2010 und im Sommersemester 2010 einen 

zusätzlichen Beitrag von 65,49 Euro. 3Für das Bahnsemesterticket (ME, CAN) erhebt die 

Studierendenschaft im Wintersemester 2010/2011 und im Sommersemester 2011 einen 

zusätzlichen Beitrag von 25,57 Euro. 4Für das Bahnsemesterticket (DB, NWB, ERB) erhebt 

die Studierendenschaft im Wintersemester 2010/2011 und im Sommersemester 2011 einen 

zusätzlichen Beitrag von 42,24 Euro. 5Für das Bahnsemesterticket erhebt die 

Studierendenschaft im Wintersemester 2011/2012 einen zusätzlichen Betrag von 79,57 Euro 

und im Sommersemester 2012 einen zusätzlichen Beitrag von 77,04 Euro. 6Für das 

Bahnsemesterticket erhebt die Studierendenschaft im Wintersemester 2012/2013 einen 

zusätzlichen Beitrag von 87,62 Euro und im Sommersemester 2013 einen zusätzlichen 

Beitrag von 87,86 Euro. 7Für das Kunst- und Kultursemesterticket erhebt die 
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Studierendenschaft im Wintersemester 2012/2013 und im Sommersemester 2013 einen 

zusätzlichen Betrag von 7,60 Euro. 8Für das Bahnsemesterticket erhebt die 

Studierendenschaft im Wintersemester 2013/2014 einen zusätzlichen Beitrag von 82,61 

Euro und im Sommersemester 2014 einen zusätzlichen Beitrag von 82,31 Euro. 9Für das 

Kunst- und Kultursemesterticket erhebt die Studierendenschaft im Wintersemester 

2013/2014 und im Sommersemester 2014 einen zusätzlichen Betrag von 8,55€.“ 

 

 

Philosophische Fakultät: 

Die Bekanntmachung der ersten Änderung der Prüfungs- und Studienordnung für den 

konsekutiven Master-Studiengang „Deutsche Philologie“ (Amtliche Mitteilungen I Nr. 38/2012 

S. 1984) ist fehlerhaft und wird wie folgt berichtigt: Artikel 1 Ziffern 2 und 3 werden wie folgt 

gefasst: 

 

„2. Die Anlage I wird wie folgt neu gefasst: 

„Anlage I   Modulübersicht 

1. Master-Studiengang Deutsche Philologie 

Es müssen mindestens 120 C erworben werden. 

a. Fachstudium Deutsche Philologie im Umfang von 78 C 

aa. Pflichtmodule 

Es muss folgendes Pflichtmodul im Umfang von 16 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Ger.04 „Philologie, Theorie, Methodologie integrativ A“ (16 C/6 SWS) 

bb. Wahlpflichtmodule 

Es müssen zwei der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 26 C 

erfolgreich absolviert werden: 

M.Ger.01 „Historische und theoretische Grundkompetenzen der Literaturwissenschaft A“ 

(13 C/6 SWS) 
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M.Ger.02 „Germanistische Mediävistik: Text und Kontext A“ (13 C/6 SWS) 

M.Ger.03 „Diachrone und synchrone Aspekte der deutschen Grammatik A“ 

(13 C/6 SWS) 

cc. Studienschwerpunkte 

Es muss einer der folgenden Studienschwerpunkte im Umfang von insgesamt 36 C 

erfolgreich absolviert werden: 

i. Studienschwerpunkt „Literaturwissenschaft (Neuere deutsche Literatur)“ 

Es müssen folgende drei Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 36 C erfolgreich 

absolviert werden: 

M.Ger.12 „Literaturwissenschaftliche Formate: Produktion und Analyse“ (12 C/4 SWS) 

M.Ger.16 „Vertiefte literaturwissenschaftliche Forschungen 1“ (12 C/4 SWS) 

M.Ger.17 „Vertiefte literaturwissenschaftliche Forschungen 2 (projektorientiert)“ 

(12 C/4 SWS) 
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ii. Studienschwerpunkt „Germanistische Mediävistik“ 

Es müssen folgende drei Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 36 C erfolgreich 

absolviert werden: 

M.Ger.13 „Germanistische Mediävistik: Philologie und Methodik 1“ (12 C/4 SWS) 

M.Ger.18 „Germanistische Mediävistik: Philologie und Methodik 2“ (12 C/4 SWS) 

M.Ger.19 „Germanistische Mediävistik – Literaturwissenschaft und Literaturtheorie“ 

(12 C/4 SWS) 

iii. Studienschwerpunkt „Germanistische Linguistik“ 

Es müssen folgende drei Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 36 C erfolgreich 
absolviert werden: 

M.Ger.14 „Schnittstellen der Grammatik“ (12 C/4 SWS) 

M.Ger.20 „Empirische und experimentelle Linguistik“ (12 C/4 SWS) 

M.Ger.21 „Linguistische Theoriebildung“ (12 C/4 SWS) 

iv. Studienschwerpunkt „Theorie und Methodologie der Textwissenschaften“ 

Es müssen folgende drei Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 36 C erfolgreich 
absolviert werden: 

M.Ger.15 „Fächerübergreifende textwissenschaftliche Grundlagen- 

forschung“        (12 C/4 SWS) 

M.Ger.22 „Theorie und Methodologie der Textwissenschaften 1 (forschungs- 

orientiert)“       (12 C/4 SWS) 

M.Ger.23 „Theorie und Methodologie der Textwissenschaften 2  

(projektorientiert)“      (12 C/4 SWS) 

dd. Professionalisierungsbereich 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt wenigstens 12 C aus dem zulässigen Angebot 

an Schlüsselkompetenzen erfolgreich absolviert werden. Dieses umfasst auch folgende 

Module: 

M.Ger.24 „Germanistische Text- und Medienforschung“ (6 C/4 SWS) 

M.Ger.25 „Germanistische Anwendungsforschung“ (6 C/4 SWS) 

M.Ger.26 „Germanistische Anwendungspraxis“ (6 C) 

M.Ger.27 „Brückenkurs germanistische Mediävistik“ (6 C/4 SWS) 
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M.Ger.28 „ Versuchspersonenstunden“   (1 C / 2 SWS) 

SK.DaF-Tr-2 „Interkulturelles Kompetenztraining für MA-Studierende aller  

Fachrichtungen“    (6 C/2 SWS) 

ee. Masterarbeit 

Durch die erfolgreiche Anfertigung der Masterarbeit werden 30 C erworben. 

b. Fachstudium Deutsche Philologie im Umfang von 42 C 

aa. Pflichtmodule 

Es muss folgendes Pflichtmodul im Umfang von 16 C erfolgreich absolviert werden: 

M.Ger.04 „Philologie, Theorie, Methodologie integrativ A“ (16 C/6 SWS) 

bb. Wahlpflichtmodule 

Es müssen zwei der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 26 C 
erfolgreich absolviert werden: 

M.Ger.01 „Historische und theoretische Grundkompetenzen der Literatur- 

wissenschaft A“     (13 C/6 SWS) 

M.Ger.02 „Germanistische Mediävistik: Text und Kontext A“  (13 C/6 SWS) 

M.Ger.03 „Diachrone und synchrone Aspekte der deutschen  

Grammatik A“      (13 C/6 SWS) 

cc. Fachexterne Modulpakete 

Studierende haben ein zulässiges fachexternes Modulpaket im Umfang von 36 C oder zwei 

zulässige fachexterne Modulpakete im Umfang von jeweils 18 C erfolgreich zu absolvieren. 
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dd. Professionalisierungsbereich 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt wenigstens 12 C aus dem zulässigen Angebot 

an Schlüsselkompetenzen erfolgreich absolviert werden. Dieses umfasst auch folgende 

Module: 

M.Ger.24 „Germanistische Text- und Medienforschung“  (6 C/4 SWS) 

M.Ger.25 „Germanistische Anwendungsforschung“   (6 C/4 SWS) 

M.Ger.26 „Germanistische Anwendungspraxis“   (6 C) 

M.Ger.27 „Brückenkurs germanistische Mediävistik“   (6 C/4 SWS) 

M.Ger.28 „ Versuchspersonenstunden“    (1 C/2 SWS) 

SK.DaF-Tr-2 „Interkulturelles Kompetenztraining für MA-Studierende aller  

Fachrichtungen“     (6 C/2 SWS) 

ee. Masterarbeit 

Durch die erfolgreiche Anfertigung der Masterarbeit werden 30 C erworben. 

2. Modulpakete „Deutsche Philologie“ 

(belegbar ausschließlich innerhalb eines anderen Master-Studiengangs) 

a. Modulpaket im Umfang von 36 C 

aa. Zugangsvoraussetzungen 

Voraussetzung für den Zugang zum Modulpaket „Deutsche Philologie“ im Umfang von 36 C 

ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber ein mindestens sechssemestriges Studium im 

Fach Deutsche Philologie/Germanistik absolviert hat, das mit den Anforderungen des 

Göttinger Fachstudiums Deutsche Philologie im 2-Fächer-Bachelorstudiengang vergleichbar 

ist. 

 

bb. Wahlpflichtmodule 

i. Es muss das folgende Wahlpflichtmodul im Umfang von 12 C erfolgreich absolviert 

werden: 

M.Ger.08 „Philologie, Theorie, Methodologie integrativ B“ (12 C/4 SWS) 
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ii. Es müssen zwei der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 24 C 

erfolgreich absolviert werden: 

M.Ger.05 „Historische und theoretische Grundkompetenzen der Literaturwissenschaft B“ 

(12 C/4 SWS) 

M.Ger.06 „Germanistische Mediävistik: Text und Kontext B“ (12 C/4 SWS) 

M.Ger.07 „Diachrone und synchrone Aspekte der deutschen Grammatik B“ (12 C/4 

SWS) 

b. Modulpaket im Umfang von 18 C 

aa. Zugangsvoraussetzungen 

Voraussetzung für den Zugang zum Modulpaket im Umfang von 18 C ist, dass die 

Bewerberin oder der Bewerber mindestens ein Studium vorweisen kann, das einem 

dreisemestrigen Göttinger Germanistikstudium oder einer fachlich verwandten Fachrichtung 

adäquat ist. 

bb. Wahlpflichtmodule 

Es müssen zwei der folgenden drei Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 18 C 

erfolgreich absolviert werden: 

M.Ger.09 „Historische und theoretische Grundkompetenzen der Literaturwissenschaft C“  

(9 C/4 SWS) 

M.Ger.10 „Germanistische Mediävistik: Text und Kontext C“ (9 C/4 SWS) 

M.Ger.11 „Diachrone und synchrone Aspekte der deutschen Grammatik C“ (9 C/4 SWS) 

3. Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompetenzen) 

Folgendes Modul kann von Studierenden aller geeigneten Master-Studiengänge im Rahmen 

des Professionalisierungsbereichs (Schlüsselkompetenzen) absolviert werden: 

SK.DaF-Tr-2 „Interkulturelles Kompetenztraining für MA-Studierende aller Fachrichtungen“ 

  (6 C/2 SWS) 

M.Ger.28 „ Versuchspersonenstunden“ (1 C /2 SWS)“ 

4. Die Anlage II wird wie folgt neu gefasst: 
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